
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/4/27 5Ob590/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1982

Norm

ABGB §140 Ag

ABGB §176

AußStrG §16 Abs1 BIII2b

ZPO §502 Abs2 Z1 Ca1

Rechtssatz

Die Ansicht, daß eine mangelhafte Betreuung des Kindes durch einen Elternteil nur nach § 176 ABGB releviert werden

kann, bei der Festsetzung des vom anderen Elternteil zu leistenden Unterhalts jedoch keine Rolle spielt, ist nicht

o>enbar gesetzwidrig (o>en gelassen wurde, ob diese Frage nicht ohnehin nur die Bemessung des gesetzlichen

Unterhalts betrifft).
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